
Kegel-Konto mit Zusatz
zrNsEN Gruppen zahlen keine Steuer
BERIIN/TMN - Sogenannte
lose Personengruppen müs-
sen auf Kontozinsen keine Ab-
geltungsteuer zahlen. Schul-
klasssn, Skatrunden oder El-
tembeiräte müssen das
Konto nur entsprechend
kennzeichnen (Bundefinanz-
ministerium, IV C I-S
22s2t08n0003).

Die Regelung gilt für Grup-
pen, die weder ein Verein
noch eine festgefügte Gemein-
schaft sind. Deren Konten lau-
ten meist auf den Namen ei-
ner Einzelperson..Da ftir die-
ses Konto kein separater Frei-
stellungsauftrag erteilt wer-
den kann - Kontoinhaber
und Gläubiger sind identisch

-, behält die Bank die Abgel-
tungsteuer grundsätzlich ein.

Doch bei den Konten soge-
nannter loser Personengrup-
pen gilt, dass die Bank unter
bestimmten Voraussetzungen
keine Steuer einbehalten soll.
Dazu zählt, dass der Name
des Kontoinhabers einen Zu-
satz enthält, der auf einen Per-
sonenzusammenschluss hin-
weist, etlva ,,Klassenkonto der
88".

Die Gruppe muss außer-
dem mindestens aus sieben
Mitgliedem bestehen. Die Zin-
sen dürfen nicht mehr als l0
Euro pro Person und maxi-
mal 300 Euro im Iahr betra-
gen.


